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Artikel III-266 (ex-Artikel 230)

(1) Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der Europäischen Gesetze
und Rahmengesetze sowie der Handlungen des Rates, der Kommission und der EZB,
soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen
des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er überwacht
ebenfalls die Rechtmäßigkeit der Handlungen der Ämter, Agenturen und Einrichtungen der
Union, die Rechtswirkung gegenüber Dritten haben.

(2) Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein
Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen
Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der Verfassung
oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen
Ermessensmissbrauchs erhebt.

(3) Der Europäische Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen
zuständig für Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des
Ausschusses der Regionen, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen.

(4) Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen
Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen oder sie unmittelbar und individuell
betreffenden Handlungen sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter allgemeiner
Geltung, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich
ziehen, Klage erheben.

(5) In den Rechtsakten zur Gründung von Einrichtungen, Ämtern und
Agenturen der Union können besondere Bedingungen und Modalitäten für die
Klageerhebung von natürlichen oder juristischen Personen gegen die mit einer
Rechtswirkung verbundenen Handlungen dieser Einrichtungen, Ämter und Agenturen
vorgesehen werden.

(6) Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu
erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von der Veröffentlichung der
betreffenden Handlung, ihrer Bekanntgabe an den Kläger oder in Ermangelung dessen von
dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.

Explanation:



In Absatz 4 ist das Wort „Durchführungsakte“ durch das Wort „Rechtsakte mit allgemeiner
Geltung“ zu ersetzen. Nicht zuletzt zur Gewährleistung der Grundrechte besteht auch ein
Bedürfnis nach Rechtsschutz gegen Gesetze. Dieser Änderungsvorschlag entspricht der
Auffassung der Mehrheit im Arbeitskreis I "Gerichtshof" und den dort eingebrachten
deutschen Forderungen.
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